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 Gesetz vom 30. Dezember 2023, Nr. 213, 
„Haushaltsvoranschlag des Staates für das Finanzjahr 2024 und mehrjähriger Haushalt für den 

Dreijahreszeitraum 2024-2026“ 
(Haushaltsgesetz 2024) 

      
In der Spalte auf der rechten Seite ist der Relevanzgrad der Bestimmungen in Bezug auf das Landesgebiet anhand 
folgender Indikatoren dargestellt: 

H Hoch (Bestimmungen, die direkt anwendbar sind oder in die Rechtsordnung des Landes aufzunehmen sind) 
N Niedrig (Bestimmungen, die für die Landesverwaltung von geringem Interesse sind) 

NR Nicht relevant 

A Bewertung in Ausarbeitung 

      
Art. 1 
Abs. 

Titel Analyse des Inhalts 

7-13 Mutui prima casa 

Der Zugang zu Steuererleichterungen bei Darlehensverträgen für junge Menschen unter 
36 Jahren sowie für verheiratete Paare oder Paare, die seit mindestens zwei Jahren in 
einer Lebensgemeinschaft leben, in der mindestens einer der Partner unter 35 Jahre alt 
ist, und für Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern wird bis zum 31. Dezember 
2024 verlängert.  

H 

14 
Contributo straordinario per il 
primo trimestre 2024 ai titolari 

di bonus sociale elettrico 

Bereitstellung von 200 Mio. Euro für die Anerkennung im ersten Quartal 2024 eines 
außerordentlichen Beitrags für Privathaushalte, die den sozialen Strombonus erhalten.  

H 

15 
Esonero parziale dei contributi 

previdenziali a carico dei 
lavoratori dipendenti 

Es wird für die Gehaltsperioden vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 die 
bereits für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehene Befreiung von der Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge, die von den öffentlichen und privaten Angestellten, mit 
Ausnhame von Hausangestellten, zu entrichten sind, erneut eingeführt. 

H 

16-17 
Esclusione dal reddito 

imponibile dei lavoratori di 
alcuni valori 

Begrenzt auf das Steuerjahr 2024 sind - im Vergleich zur ordentlichen Regelung - 
günstigere Regeln für den Ausschluss von der Berechnung des steuerpflichtigen 
Einkommens des Arbeitnehmers für die dem Arbeitnehmer verkauften Waren und 
erbrachten Dienstleistungen (Fringe Benefits) vorgesehen. 

H 

18 

Riduzione dell’imposta 
sostitutiva relativa ai lavoratori 
dipendenti privati e applicabile 
ai premi di produttività e alle 
forme di partecipazione agli 

utili d’impresa 

Die vorübergehende Senkung des Steuersatzes für die Ersatzsteuer auf IRPEF und die 
entsprechenden Regional- und Gemeindezuschläge auf bestimmte Vergütungen von 
Angestellten im Privatsektor (Leistungsprämien und Formen der Gewinnbeteiligung) von 
10 auf 5 Prozentpunkte, die bereits für dieselben Zahlungen im Jahr 2023 vorgesehen 
war, wird auf die im Jahr 2024 gezahlten Prämien und Beträge ausgedehnt.  

H 

19 Riduzione del canone RAI 
Die Höhe der Fernsehgebühr für die private Nutzung wird begrenzt auf das Jahr 2024 
von 90 Euro auf 70 Euro gesenkt. 

H 

21-25 
Trattamento integrativo 

speciale per i dipendenti di 
strutture turistico-alberghiere 

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2024 wird Arbeitnehmern in 
Gastronomie- und Tourismusbetrieben mit einem Einkommen von bis zu 40.000 Euro 
eine Sonderergänzungszulage in Höhe von 15 Prozent des Bruttolohns für Nacht- und 
Überstundenarbeit an Feiertagen gewährt. 

H 

37 

Assunzioni di personale ai fini 
dell'efficace esercizio delle 

funzioni degli uffici regionali e 
provinciali del Registro unico 
nazionale del Terzo settore 

Es wird die Möglichkeit für die Regionen und die autonomen Provinzen Trient und Bozen 
vorgesehen, Personal zur Verstärkung der Regional- und Landesämter des staatlichen 
Einheitsregisters des Dritten Sektors mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
einzustellen. 

H 

44 

Imposta sul consumo dei 
manufatti in plastica con 

singolo impiego e incentivi per 
le aziende produttrici manufatti 

in plastica biodegradabile e 
compostabile 

Das Wirksamwerden der so genannten Plastiksteuer und der Zuckersteuer wird bis zum 
1. Juli 2024 aufgeschoben. 

H 
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45 

Innalzamento dell’aliquota Iva 
per prodotti per l’igiene 

femminile, e alcuni prodotti per 
la prima infanzia 

Die Mehrwertsteuer auf Frauenprodukte sowie auf bestimmte Produkte für Säuglinge 
(Milch- und Säuglingsnahrung) und Babywindeln, die zuvor auf 5 Prozent reduziert war, 
wird auf 10 Prozent angehoben. 

H 

46 
Riduzione dell'IVA applicabile 

sul pellet 

Es wird auch für die Monate Januar und Febraur 2024 der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz von 10 Prozent anstelle des normalen Satzes von 22 Prozent für die 
Lieferung von Pellets vorgesehen. 

H 

48 Modifica accise tabacchi 
Die Akzisen, die Steuerabgaben und der Steuersatz einer Verbrauchsteuer auf 
bestimmte Tabakwaren sowie auf Ersatzprodukte für Raucherzeugnisse werden erhöht.  

H 

49-51 

Differimento delle quote di 
eccedenza deducibili derivanti 
da perdite su crediti bancari e 

assicurativi 

Für die Zwecke der Einkommensteuer der juristischen Personen (imposta sul reddito 
delle società – IRES) und der regionalen Wertschöpfungssteuer (imposta regionale sulle 
attività produttive – IRAP) wird ein anteiliger Abzug der Überschüsse aus Kreditverlusten 
für Kredit- und Finanzinstitute sowie Versicherungsunternehmen bis zum 31. Dezember 
2027 aufgeschoben. 

H 

59 

Modifiche al regime fiscale 
delle plusvalenze da 

partecipazioni qualificate 
realizzate da società ed enti 

non residenti 

Die Regelung der so genannten Beteiligungsfreistellung (partecipation exemption), d. h. 
jener Vorschriften, die eine teilweise Steuerbefreiung von Kapitalerträgen vorsehen, wird 
auch auf Unternehmen und Körperschaften ausgeweitet, die nicht auf dem italienischen 
Staatsgebiet ansässig sind, und zwar unter bestimmten Bedingungen und unter der 
Voraussetzung, dass diese in EU-Mitgliedstaaten oder in Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) ansässig sind. 

H 

63 
Modifiche alla disciplina fiscale 

sulle locazioni brevi di beni 
immobili 

Für diejenigen, die sich bei den Mieteinnahmen für die Ersatzsteuer (cedolare secca) 
entschieden haben, wird die Besteuerung von Kurzzeit- oder Touristenvermietungen von 
21 Prozent auf 26 Prozent erhöht, allerdings erst ab der zweiten vermieteten Immobilie. 

H 

64-67 
Plusvalenze in caso di 

cessione a titolo oneroso di 
beni immobili 

Veräußerungsgewinne aus dem entgeltlichen Verkauf von Immobilien, an denen im 
Rahmen des so genannten Superbonus subventionierte Eingriffe vorgenommen wurden, 
werden zu den sonstigen Einkünften im Sinne des Einheitstextes über die 
Einkommensteuern (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi - TUIR) gerechnet. Es ist 
vorgesehen, dass etwaige Mehreinnahmen, die sich aus der Umsetzung dieser 
Bestimmungen ergeben, in ein spezielles Kapitel der Einnahmen des Staatshaushalts 
fließen und dort, auch durch Wiederzuweisung in den "Fonds zur Verringerung der 
Steuerlast" zugewiesen werden. Daher wird geprüft, ob es eine mögliche Rücklage für 
die Staatskasse ist. 

A 

70 
Proroga delle semplificazioni 

per gli affidamenti di 
progettazione 

Auch wenn sich die verfügbaren Finanzmittel ausschließlich auf die Planungstätigkeit 
beschränken, ist es nun dauerhaft möglich, Verfahren zur Vergabe von Aufträgen für die 
Planung von öffentlichen Bauvorhaben einzuleiten. 

H 

71 

Norma interpretativa 
Esenzione IMU relativa agli 
immobili destinati a finalità 

sociali e urgenti disposizioni in 
materia fiscale 

Auslegungsbestimmung zur Befreiung von der Gemeindesteuer auf Immobilien (imposta 
municipale propria – IMU) von jenen Immobilien, die ausschließlich für die 
nichtgewerbliche Ausübung von Tätigkeiten im Bereich der Wohlfahrt, der sozialen 
Sicherheit und des Gesundheitswesens bestimmt sind, in Bezug auf Tätigkeiten, die von 
öffentlichen und privaten Körperschaften mit Ausnahme von Unternehmen ausgeübt 
werden.  

*
N
R 

77 

Imposta sul valore aggiunto 
sulle cessioni di beni per i 

soggetti domiciliati e residenti 
fuori dell’Unione europea 

Der Mindestwert der Lieferung von Gegenständen für den persönlichen oder familiären 
Gebrauch, die im persönlichen Gepäck außerhalb des Zollgebiets der Europäischen 
Union mitgeführt werden und an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt außerhalb der 
EU geliefert werden, über dem keine Mehrwertsteuer zu entrichten ist, wird von 300.000 
Lire auf 70 Euro umgerechnet. 

H 

85 

Adeguamento delle esistenze 
iniziali dei beni di cui all’articolo 
92 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917 

Unternehmen, die die internationalen Rechnungslegungsstandards nicht übernehmen, 
können die Eröffnungssalden der Vorräte berichtigen und die Bestandsbuchungen durch 
Anpassung an die tatsächliche Bestandssituation richtigstellen. Es ist vorgesehen, dass 
etwaige Mehreinnahmen, die sich aus der Umsetzung dieser Bestimmungen ergeben, in 
ein spezielles Kapitel der Einnahmen des Staatshaushalts fließen und dort, auch durch 
Wiederzuweisung in den "Fonds zur Verringerung der Steuerlast" zugewiesen werden. 
Daher wird geprüft, ob es eine mögliche Rücklage für die Staatskasse ist. 

A 

86-87 
Misure in materia di variazione 

dello stato dei beni 

Die Agentur der Einnahmen überprüft in Bezug auf die Immobilieneinheiten, die 
Gegenstand der subventionierten Eingriffe durch den so genannten Superbonus sind, 
die Einreichung der Erklärungen über die Veränderung des Zustands der Immobilie auch 
im Hinblick auf etwaige Auswirkungen auf den Katasterertrag der Immobilie im 
Gebäudekataster. 

H 

91 Modifiche all’ IVIE e all’ IVAFE 

Der normale Steuersatz der Steuer auf den Wert von im Ausland gelegenen Immobilien 
(Imposta sul valore degli immobili situati all’estero - IVIE) wird von 0,76 Prozent auf 1,06 
Prozent erhöht und der Steuersatz der Steuer auf den Wert ausländischer 
Finanzanlagen (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere - IVAFE) wird von 2 
auf 4 Promille pro Jahr für Finanzprodukte erhöht, die in Staaten oder Gebieten mit einer 

H 
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privilegierten Steuerregelung gehalten werden. 

92 
Modifiche al TUIR in materia di 

determinazione dei redditi 

Der Einheitstext über die Einkommensteuern (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi - 
TUIR) wird in Bezug auf entgeltliche Handlungen, die mit der Schaffung oder 
Übertragung dinglicher Nutzungsrechte verbunden sind, sowie in Bezug auf Einlagen in 
Unternehmen geändert. 

H 

93 

Immatricolazione e voltura di 
autoveicoli, motoveicoli e loro 
rimorchi, anche nuovi, oggetto 
di acquisto intracomunitario a 

titolo oneroso 

Die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Verpflichtungen zur Bekämpfung 
des Mehrwertsteuerbetrugs beim Kauf von Kraftfahrzeugen zwischen den EU-
Mitgliedstaaten werden auf die Zulassung und Verbringung von Kraftfahrzeugen, 
Motorrädern und deren Anhängern aus dem Gebiet der Vatikanstadt und der Republik 
San Marino ausgedehnt. 

H 

94-98 
Versamento unitario e 

compensazione; costi di 
riscossione 

Einführung einer Reihe von Beschränkungen für die Verwendung von 
Steuerverrechnungen über das Formular F24, um illegales Verhalten zu verhindern. 

H 

99 

Disposizione regolamentare 
concernente le dichiarazioni di 
inizio, variazione e cessazione 

attività 

Bestimmungen im Bereich der Mehrwertsteuernummer. H 

100 

Cooperazione applicativa e 
informatica per il 

potenziamento dell’azione di 
recupero coattivo 

Möglichkeit für den Eintreibungsbeauftragten, vor der Einleitung der 
Vollstreckungsmaßnahme auf telematische Methoden der Anwendungszusammenarbeit 
und auf IT-Tools zurückzugreifen, um alle für die Eintreibung erforderlichen 
Informationen zu erhalten, unabhängig davon wer sie innehält. 
 

H 

101-
111 

Misure in materia di rischi 
catastrofali 

Für Unternehmen mit Sitz oder ständiger Niederlassung in Italien, die in das 
entsprechende Register eingetragen sein müssen, wird die Verpflichtung eingeführt, bis 
zum 31. Dezember 2024 Versicherungsverträge zur Deckung von Schäden an 
Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Maschinen sowie industriellen und 
gewerblichen Ausrüstungen abzuschließen, die unmittelbar durch Ereignisse wie 
Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche und Überflutungen verursacht werden. 

H 

131-
133 

Adempimenti delle pubbliche 
amministrazioni relativi ai 

contributi previdenziali 

Um die eventuell noch ausstehenden Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen für 
öffentlich Bedienstete zu begleichen, die sich auf Zahlungszeiträume bis zum 31. 
Dezember 2004 beziehen, übermitteln die öffentlichen Verwaltungen dem INPS die 
monatlichen Gehaltsabrechnungen betreffend den obgenannten Zeitraum. 

H 

134-
135 

Perequazione automatica dei 
trattamenti pensionistici per 

l’anno 2024 

Für das Jahr 2024 wird die Übergangsregelung zur Indexierung (sog. automatischer 
Ausgleich) von Rentenbehandlungen geändert. 
 

H 

136-
138 

APE sociale e Opzione donna 

Die vorzeitige Sozialrente ("APE Sociale") wird bis zum 31. Dezember 2024 verlängert, 
aber die Altersvoraussetzung wird angehoben: Statt wie bisher mit 63 Jahren kann man 
das Instrument künftig mit mindestens 63 Jahren und fünf Monaten in Anspruch 
nehmen. Die Rente „Opzione Donna“ wird mit den derzeitigen Einschränkungen (d.h. 
nur pflegende Angehörige („caregivers“), Frauen mit 74 Prozent Invalidität und 
arbeitslose Frauen) bestätigt, sofern bis zum 31. Dezember 2023 ein Alter von 61 
Jahren (derzeit 60) und 35 Beitragsjahren erreicht wird. 

H 

139-
140 

Disposizioni in materia di 
pensione anticipata 

Es wird die einjährige Verlängerung der „Quote 103“ (62 Jahre und 41 Beitragsjahre) 
bestätigt. 

H 

157-
165 

Adeguamento delle aliquote di 
rendimento e termini di 

decorrenza dei trattamenti 
anticipati di pensione in alcune 
gestioni nonché trattenimento 
in servizio di dirigenti medici e 
sanitari e infermieri del SSN e 
di medici dell’INPS e dell’INAIL 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, über die bisher geltenden Grenzen hinaus im Dienst 
zu bleiben, und zwar für ärztliche Leiter, sonstige Gesundheitsleiter und 
Krankenschwestern des staatlichen Gesundheitsdienstes sowie für Ärzte des INPS und 
des INAIL. 
 

H 

168-
176 

Proroga ammortizzatori sociali 
mediante utilizzi del Fondo 
sociale per occupazione e 

formazione 

Es werden einige Einkommensunterstützungsmaßnahmen verlängert, wobei die damit 
verbundenen Kosten vom Sozialfonds für Beschäftigung und Ausbildung getragen 
werden (Entschädigung für Arbeitnehmer, die in Unternehmen des Callcenter-Sektors 
beschäftigt sind; Entschädigung für die Einstellung der Fischerei; Arbeitnehmer von 
Unternehmen, die in komplexen industriellen Krisengebieten tätig sind). 
 

H 

177-
178 

Incremento della misura di 
supporto per le rette relative 

alla frequenza 
di asili nido e per forme di 

Sieht eine Erhöhung des Gutscheins für die Zahlung von Gebühren im Zusammenhang 
mit dem Besuch öffentlicher und privater Kindergärten sowie für Formen der häuslichen 
Unterstützung für Kinder unter drei Jahren vor, die an schweren chronischen 
Krankheiten leiden. 

H 
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supporto domiciliare per 
bambini affetti da 

gravi patologie croniche 

179 
Misure in materia di congedi 

parentali 

Zusätzlich zu der derzeitigen Regelung, die bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes 
eine Zulage in Höhe von 80 Prozent des Gehalts für einen Monat vorsieht, wird 
vorgesehen, dass Eltern abwechselnd Elternurlaub in Höhe von 60 Prozent für einen 
Monat zusätzlich zum ersten Monat nehmen können. 

H 

180-
182 

Decontribuzione delle 
lavoratrici con figli 

Sieht für Lohnzahlungszeiträume vom 1. Jänner 2024 bis zum 31. Dezember 2026 eine 
100-prozentige Befreiung von den Sozialversicherungsbeiträgen vor, die erwerbstätige 
Mütter von drei oder mehr Kindern in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, mit 
Ausnahme von Hausangestelltenverhältnissen, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
des jüngsten Kindes zu entrichten haben, bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 
3.000 €. 

H 

183-
185 

Esclusione dei titoli di Stato dal 
calcolo dell’ISEE 

Sieht vor, dass bei der Berechnung des Indikators der equivalenten wirtschaftlichen 
Situation (ISEE) bis zu einem Gesamtwert von 50.000 € Staatsanleihen und bestimmte 
Finanzprodukte für die Einziehung von Ersparnissen nicht berücksichtigt werden. 

H 

186 
Fondo nazionale di intervento 

per la lotta alla droga 
Es wird der staatliche Drogeninterventionsfonds eingerichtet, um Projekte zur Prävention 
und Behandlung von Drogenabhängigkeit zu finanzieren. 

*
N
R 

187-
189 

Stanziamenti relativi al reddito 
di libertà per le donne vittime di 

violenza, al recupero degli 
uomini autori di violenza e alla 

realizzazione di centri 
antiviolenza 

Sieht eine dauerhafte Finanzierung zugunsten des so genannten Freiheitseinkommens 
für weibliche Gewaltopfer vor. Außerdem werden die Mittel für die Einrichtung und den 
Ausbau von Rehabilitationszentren für die Rehabilitation männlicher Täter von 
geschlechtsspezifischer Gewalt aufgestockt. 

H 

 191-
193 

Assunzione vittime di violenza 
nel settore privato 

Sieht die Anerkennung einer vollständigen Steuererleichterung zugunsten privater 
Arbeitgeber vor, die im Dreijahreszeitraum 2024-2026 arbeitslose Frauen einstellen, die 
Opfer von Gewalt geworden sind und denen die Einkommensfreiheit zugute kommt. 

H 

194 
Fondo per la creazione di case 

rifugio 
Richtet einen Fonds für die Errichtung von Frauenhäusern für Opfer von Gewalt ein. 

*
N
R 

207-
209  

Fondo per il sostegno ai 
proprietari di animali 

d’affezione 

Richtet einen Fonds ein, um Personen mit bestimmten anagrafischen Voraussetzungen  
und Einkommen, die Haustiere besitzen, bei den Kosten für die Pflege dieser Tiere zu 
unterstützen. 

H 

210-
216 

Fondo unico per l’inclusione 
delle persone con disabilità, 

Fondo per la 
copertura finanziaria di 

interventi legislativi in materia 
di disabilità, 

stanziamenti per l’Autorità 
politica delegata in materia di 

disabilità e per 
i giochi mondiali invernali 

Richtet den Einheitlichen Fonds für die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 
ein. 

*
N
R 

218 -
222  

Incremento della tariffa oraria 
delle prestazioni aggiuntive 

Um dem Mangel an Gesundheitspersonal in den Unternehmen und Einrichtungen des 
Nationalen Gesundheitsdienstes (SSN) zu begegnen, die Wartelisten zu verkürzen und 
die Inanspruchnahme von Outsourcing zu reduzieren, wird die Möglichkeit der 
Anwendung von Stundensatzerhöhungen für zusätzliche Leistungen des medizinischen 
Personals und des Gesundheitspersonals bis zum 31. Dezember 2026 verlängert, 
sofern diese Erhöhung alle zusätzlich erbrachten Leistungen betrifft. Diese Finanzierung 
steht auch den autonomen Provinzen Trient und Bozen zur Verfügung, und zwar 
abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen, die für besondere Autonomien den 
Beitrag der Regionen und Provinzen zur laufenden Finanzierung vorsehen. 

H 

223 
Rideterminazione dei tetti della 

spesa farmaceutica 

Ändert die Obergrenze der Arzneimittelausgaben für direkte Käufe (+0,2 Prozent) und in 
die Obergrenze der Arzneimittelausgaben im Rahmen von Vereinbarungen (-0,2 
Prozent), während sie ausdrücklich den bereits in den geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Prozentsatz der Obergrenze für direkte Käufe von Arzneimittelgasen, d. 
h. 0,2 Prozent, bestätigt. 

H 

224-
231 

Modifiche alle modalità di 
distribuzione dei medicinali 

Beauftragt die AIFA (Agenzia italiana del Farmaco – Italienische Arzneimittelagentur)  
mit einer Aktualisierung des Handbuchs zur Kontinuität der Versorgung in den 
Krankenhausgebieten, das darauf abzielt, das Niveau der Nahversorgung zu erhöhen 
und es den dem staatlichen Gesundheitsdienst angeschlossenen Apotheken zu 
ermöglichen, Arzneimittel abzugeben, die derzeit nur in Krankenhausapotheken 

H 
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erhältlich sind. 
Außerdem wird ein neues Vergütungssystem für Apotheken für die Erstattung von 
Arzneimitteln festgelegt, die im Rahmen des staatlichen Gesundheitsdienstes 
abgegeben werden, wobei eine Reihe von Bestimmungen über Preisnachlässe 
aufgehoben werden. Es sieht auch die Aufhebung der Vorschriften über die zusätzliche 
Vergütung von Apotheken für die Erstattung von Arzneimitteln vor, die im Rahmen des 
Staatlichen Gesundheitsdienstes abgegeben werden, was durch das Haushaltsgesetz 
2023 bewirkt wurde. Schließlich ist vorgesehen, dass das Gesundheitsministerium nach 
Anhörung der italienischen Arzneimittelagentur (AIFA) Leitlinien ausarbeitet, die darauf 
abzielen, die Methoden und den Zeitplan für die Umsetzung der Vorschriften über die 
Aktualisierung regionaler therapeutischer Handbücher festzulegen. 

232 
Misure per l’abbattimento delle 

liste d’attesa 

Ermächtigt die Regionen und Autonomen Provinzen, bis zum 31. Dezember 2024 von 
den in den Randnummern 218 ff. (Erhöhung des Stundensatzes für zusätzliches 
medizinisches und medizinisches Personal) vorgesehenen Maßnahmen Gebrauch zu 
machen, wobei sie abweichend von den geltenden Rechtsvorschriften über die durch die 
Ausgabenobergrenze für den Erwerb von Gesundheitsdienstleistungen von 
Privatpersonen vorgegebenen Grenzen auch akkreditierte private Einrichtungen 
einbeziehen können (um die Umsetzung der Operativen Pläne für die Abarbeitung von 
Wartelisten sicherzustellen. 

H 

233 

Aggiornamento del tetto di 
spesa per gli acquisti di 

prestazioni sanitarie 
da privati 

Sie aktualisiert und erhöht die Ausgabenobergrenze für den Bezug von 
Gesundheitsdienstleistungen von privaten Anbietern. 

H 

237-
241 

Disposizioni in materia di 
lavoratori frontalieri e 
contributo al Servizio 
sanitario nazionale 

Führt eine Form der Zuzahlung von Gesundheitskosten ein, die in Italien ansässigen 
Personen in Rechnung gestellt wird, die in der Schweiz arbeiten und wohnen und den 
Nationalen Gesundheitsdienst in Anspruch nehmen; bestimmte Kategorien von 
Grenzgängern, die in der Schweiz arbeiten; der unterhaltsberechtigten 
Familienangehörigen der beiden oben genannten Arten von Probanden.  
Es wird vorgesehen, dass die Mittel, die sich aus der oben genannten Aufteilung der 
Gesundheitsausgaben ergeben, zur Unterstützung des Gesundheitsdienstes in 
Grenzgebieten und in erster Linie zugunsten des medizinischen und pflegerischen 
Personals verwendet werden. Darüber hinaus werden die Vorschriften über die 
Gesundheitsfürsorge für Ausländer geändert, die sich auf die Mindesthöhe des vom 
Ausländer zu zahlenden Beitrags beziehen. 

H 

244-
246 

Ulteriori misure in materia di 
potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e 
dell’assistenza territoriale 

Sieht gesonderte Interventionen vor, um die Mittel für die territoriale und Unterstützung 
auf Bezirksebene (assistenza distrettuale)  aufzustocken (höhere Ausgaben für 
Angestellte und Vertragsbedienstete, Zugang zu Palliativversorgung und 
Schmerztherapie, Verfolgung von Gesundheitszielen vorrangiger Art und von nationaler 
Bedeutung). 

H 

250-
252 

Prestiti cambiari PMI agricole 
operanti nel settore 

ortofrutticolo 

Sie ermächtigen das Institut für Dienstleistungen für den Agrar- und Lebensmittelmarkt 
(ISMEA) zur Gewährung von Schuldscheindarlehen zugunsten landwirtschaftlicher 
KMU, die im Obst- und Gemüsesektor tätig sind. . 

H 

253-
257 

Misure in favore delle imprese 
Sieht die Finanzierung von Entwicklungsverträgen für industrielle 
Entwicklungsprogramme für die Jahre 2026 bis 2030 vor. 

 

258 
Cooperative storiche 

concessionarie produzione 
energia elettrica 

Sie sieht vor, dass bestehende Genossenschaften, die in den Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen tätig sind und Nichtmitglieder sind, für die Zwecke der Regulierung von 
Elektrizitätsgenossenschaften bis zum Zeitpunkt der Erteilung aller 
Vertriebskonzessionen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und in jedem Fall bis 
zum 31. Dezember 2025 als historische Konzessionsgenossenschaften gelten. 

H 

271 
Garanzie a favore di 

investimenti in infrastrutture 
idriche 

Sie legt eine Vereinbarung zwischen der Regulierungsbehörde für Energie, Netze und 
Umwelt (ARERA), der Kasse für Energie- und Umweltdienste (Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali) und SACE S.p.A. fest, in der die Kriterien für die Ermittlung von 
Investitionen, die als vorrangig angesehen werden, für die Modernisierung der 
Wasserinfrastrukturen festgelegt werden. 

H 

281 
Aggiornamento del documento 

programmi 
di investimento in sanità 

Bezieht sich auf eine Vereinbarung zwischen der Regierung, den Regionen und den 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen, die Aktualisierung des Dokuments, in dem die 
Methoden und Verfahren für die Aktivierung der Investitionsprogramme im 
Gesundheitswesen festgelegt sind, auf die in der ähnlichen Vereinbarung vom 28. 
Februar 2008 Bezug genommen wird. 

H 

282-
284 

Modelli innovativi di edilizia 
residenziale pubblica 

Richtet einen Fonds zur Bekämpfung der Wohnungsnot ein. 
*
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296-
297 

Credito di imposta per gli 
esercenti le attività di trasporto 

merci 

Die Anwendung der Steuergutschrift zugunsten von Unternehmen, die im Register der 
Güterkraftverkehrsunternehmer für Rechnung Dritter eingetragene 
Güterbeförderungstätigkeiten ausüben, wird bis zu einem Höchstbetrag von 12 Prozent 
auf die im Juli 2022 angefallenen Ausgaben für den Kauf von Dieselkraftstoff für 
Fahrzeuge ausgeweitet.  der Kategorie Euro 5 oder höher. 

H 

302 
Finanziamento di interventi per 

strutture e infrastrutture 
pubbliche 

Richtet einen Fonds zur Sicherstellung der Finanzierung dringender 
Sanierungsmaßnahmen, Renovierung, Modernisierung, Erweiterung von öffentlichen 
Einrichtungen und Infrastrukturen, sozioökonomische Wiederherstellung des 
Gleichgewichts und Entwicklung der Gebiete. 

H 

303 

Modifiche all’articolo 1, commi 
913 e 914, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 
145 

Sieht Änderungen der Absätze 913 und 914 von Artikel 1 des Gesetzes Nr. 145 von 
2018 (Haushaltsgesetz 2019) in Bezug auf Stadtsanierungs- und -erneuerungsprojekte 
zugunsten der Randgebiete von Metropolstädten und Provinzhauptstadtgemeinden vor. 

H 

304 
Rifinanziamento del Fondo per 

la prosecuzione delle opere 
pubbliche 

Der in Artikel 26 des Gesetzesdekrets Nr. 50 von 2022 (s.g. Energiedekret) vorgesehene 
Mechanismus wird bis zum 31. Dezember 2024 auf Arbeiten ausgeweitet, die vom 
Betriebsleiter ausgeführt oder abgerechnet oder unter seiner Verantwortung im Messheft 
vermerkt sind. 

H 

306-
307 

Investimenti dell’INAIL in 
edilizia sanitaria 

Für die Immobilieninvestitionen des INAIL, die für die Modernisierung von 
Gesundheitseinrichtungen und den Ausbau des territorialen Gesundheitsnetzes 
bestimmt sind, ist ein spezielles Verfahren vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass 
Investitionsinitiativen für den Bau oder Kauf von Gebäuden für diese Zwecke auf 
Vorschlag der Regionen und autonomen Provinzen Trient und Bozen durch ein 
jährliches Ministerialdekret festgelegt werden. 

H 

312-
314 

Borse di studio per l’Erasmus 
italiano 

Der "Italienische Erasmus-Fonds" wurde mit dem Ziel eingerichtet, Stipendien an 
Studierende zu vergeben, die in Bachelor- oder Masterstudiengängen eingeschrieben 
sind und an Mobilitätsprogramme auf der Grundlage von Konventionen. 

H 

318 
Copertura degli oneri per il 
pensionamento anticipato 

dei giornalisti professionisti 

Sieht vor, dass ab 2024 die Kosten, die sich aus der in den geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen vorzeitigen Pensionierung von Berufsjournalisten ergeben, durch einen 
spezifischen Anteil des Einheitlichen Fonds für Pluralismus und digitale Innovation in 
den Bereichen Information und Publizieren gedeckt werden. 

H 

319 
Credito d’imposta per 

l’acquisto della carta dei 
giornali 

Es sieht für die Jahre 2024 und 2025 eine Steuergutschrift zugunsten von Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlagen vor, die im Register der Kommunikationsunternehmen eingetragen 
sind, für den Kauf von Papier, das für den Druck verwendet wird. 

H 

320-
321 

Contributo alle scuole per 
l’acquisto di abbonamenti a 

quotidiani, 
periodici e riviste scientifiche e 

di settore 

Ab dem akademischen Jahr 2024-2025 wird der Beitrag für den Kauf von Abonnements 
von Zeitungen, auch in digitaler Form, für alle staatlichen und privaten 
Bildungseinrichtungen aller Stufen (bis zu 90 Prozent der Ausgaben) verallgemeinert. 

H 

333-
338 

Misure in materia di beni 
culturali nonché di sale 

cinematografiche 
e polifunzionali 

Er enthält eine Reihe von Maßnahmen im Kulturbereich, darunter die Möglichkeit, von 
den Besuchern bezahlte Zahlungen für kulturelle Betreuungs- und 
Bewirtungsdienstleistungen in kulturellen Einrichtungen und Kulturstätten zu leisten 
(Ziffer 334) und Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl der Kino- und Mehrzwecksäle und 
ihre funktionale und technologische Anpassung, auch im Hinblick auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen. 

H 

359-
360 

Installazione colonnine di 
emergenza 

Die Bestimmung stellt Mittel für die Einrichtung von Notrufsäulen zur Verfügung, die mit 
Polizei- und Notrufzentralen verbunden sind, in stark frequentierten Orten, die ein 
kritisches Sicherheitsproblem aufweisen.  

H 

361 
Rifinanziamento del Fondo per 

l’immigrazione 

Aus dem Fonds sollen dringende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme 
von Migranten, auch zur Unterstützung der betroffenen Gemeinden, sowie für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge finanziert werden. 

H 

389-
392 e 
394-
396 

Proroga dello stato di 
emergenza e attività di 
assistenza sul territorio 
nazionale connesse alla 

protezione temporanea delle 
persone in fuga dalla guerra in 

Ucraina 

Es ist vorgesehen, die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem in Italien ausgerufenen 
Notstand fortzusetzen, um der ukrainischen Bevölkerung im italienischen Staatsgebiet 
Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Der Notstand wird weiter bis zum 31. 
Dezember 2024 verlängert. Infolgedessen werden die bereits für die vorangegangenen 
Jahre vorgesehenen Hilfsmaßnahmen verlängert, einschließlich der Zuweisung eines 
einmaligen Beitrags zur Verstärkung des Angebots an sozialen Diensten, der den 
Gemeinden zugewiesen wird, die eine erhebliche Anzahl von Personen aufnehmen, die 
vorübergehenden Schutz beantragen. 
Die Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge aus der Ukraine wird 
bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. 

H 

400-
403 

Programma di mitigazione 
strutturale della vulnerabilità 
sismica degli edifici pubblici 

Es wird ein Fonds eingerichtet, um ein Programm zur strukturellen Minderung der 
seismischen Anfälligkeit öffentlicher Gebäude zu finanzieren, und es wird eine 
Koordinierungsstelle für aktive politische Maßnahmen zur Verringerung der seismischen 
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Anfälligkeit öffentlicher Gebäude vorgesehen.  

443-
445 

Fondo per la gestione delle 
emergenze in agricoltura 

Es wird ein Fonds zur Bewältigung von Notsituationen in der Landwirtschaft aufgrund 
unvorhersehbarer Ereignisse eingerichtet, der die Investitionen von Unternehmen in den 
Sektoren Landwirtschaft, Lebensmittel, Viehzucht und Fischerei unterstützen soll. Mit 
Ministerialverfügungen werden im Einvernehmen mit der Staat-Regionen Konferenz die 
Krisensituationen, die Begünstigten sowie die Kriterien und Modalitäten für die 
Auszahlung der Mittel festgelegt. 

H 

446 

Modifiche al decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102 in 

materia di interventi finanziari a 
sostegno delle imprese 

agricole 

Es werden eine Reihe von Änderungen an den geltenden Bestimmungen für finanzielle 
Interventionen zugunsten landwirtschaftlicher Unternehmen vorgesehen und die 
Zielsetzungen des staatlichen Solidaritätsfonds erweitert, indem sowohl der objektive 
Anwendungsbereich der finanzierbaren Interventionen auf Fälle außergewöhnlicher 
Ausbreitung gebietsfremder Arten als auch der subjektive Anwendungsbereich der 
Begünstigten auf Aquakultur- und Fischereibetriebe und -konsortien ausgeweitet wird.  

H 

449 

Attuazione dell’accordo del 
25 settembre 2023 con le 

Province autonome di Trento 
e Bolzano 

In Umsetzung der Vereinbarung mit der Regierung vom 25. September 2023 legt 
dieser Absatz die Beträge fest, die den einzelnen autonomen Provinzen für die 
Jahre 2024 bis 2027 zugewiesen werden, um die Einnahmeverluste auszugleichen, 
die sich aus der Aufteilung der Einnahmen aus der Akzise auf Erdölerzeugnisse 
für Heizzwecke für die Jahre 2010 bis 2022 ergeben (für Bozen 56.935.000,00 Euro 
jährlich). 

H 

450-
451 

Attuazione dell’accordo del 7 
dicembre 2023 con le 

Regioni a statuto speciale e 
le Province autonome di 

Trento e Bolzano 

In Umsetzung der Vereinbarung mit der Regierung vom 7. Dezember 2023 werden 
den Regionen Aostatal, Friaul-Julisch Venetien und Sardinien sowie den 
autonomen Provinzen Trient und Bozen für das Jahr 2024 insgesamt 105,6 Mio. 
EUR zugewiesen, um die Mindereinnahmen auszugleichen, die sich aus der 
Überarbeitung der Regelung über die Einkommenssteuer von natürlichen 
Personen (Irpef-Regelung) im Rahmen der Steuerreform ergeben (für Bozen 
20.971.313,54 Euro). 

H 

479 

Controllo e monitoraggio 
dell’attuazione degli interventi 
realizzati con risorse nazionali 
e comunitarie da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato 

Es wird vorgesehen, dass die Verpflichtung zur Angabe des CUP-Codes nicht für 
Rechnungen gilt, die von nicht im Staatsgebiet ansässigen Rechtssubjekten ausgestellt 
wurden, und nicht für Rechnungen, die vor der korrekten Zuweisung des einheitlichen 
Projektcodes ausgestellt wurden. 

H 

446 

Modifiche al decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102 in 

materia di interventi finanziari a 
sostegno delle imprese 

agricole 

Es werden eine Reihe von Änderungen an den geltenden Bestimmungen für finanzielle 
Interventionen zugunsten landwirtschaftlicher Unternehmen vorgesehen und die 
Zielsetzungen des staatlichen Solidaritätsfonds erweitert, indem sowohl der objektive 
Anwendungsbereich der finanzierbaren Interventionen auf Fälle außergewöhnlicher 
Ausbreitung gebietsfremder Arten als auch der subjektive Anwendungsbereich der 
Begünstigten auf Aquakultur- und Fischereibetriebe und -konsortien ausgeweitet wird.  

H 

485 
Contributi progettazione enti 

locali 

Bezieht sich auf Beiträge, die das Innenministerium den Gebietskörperschaften für 
Maßnahmen zur Sicherung des Territoriums zuweist, und sieht vor, dass diese Mittel für 
allgemeine Planungsmaßnahmen bestimmt sind. 

H 

488- 
493 

Interventi per il Giubileo 
Die Absätze 489-491 sehen Maßnahmen zur Aktivierung der freiwilligen 
Zivilschutzorganisationen der anderen Regionen und der autonomen Provinzen zur 
Unterstützung der Tätigkeiten ähnlicher Organisationen in der Region Latium vor.  

H 

506-
508 

Modalità per conguaglio ristori 
Covid-19 enti locali – Fondo 

per enti locali in deficit di 
risorse per gli effetti del Covid-

19 

Es werden die finanziellen Modalitäten für die Ausgleichzahlungen festgelegt, die den 
Gebietskörperschaften im Zusammenhang mit dem Covid-19 Notstand zugewiesen 
wurden, und zwar im Hinblick auf die endgültige Abrechnung der tatsächlichen 
Einnahmeverluste und der Ausgabenentwicklung im Vergleich zu den aus dem Fonds 
für die Wahrnehmung grundlegender Aufgaben (sog. "Fondone Covid") ausgezahlten 
Mitteln. 

H 

513 Clausola di salvaguardia 

Sieht vor, dass die Bestimmungen dieses Haushaltsgesetzes 2024 in den 
Regionen mit Sonderstatut und in den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
gemäß ihren jeweiligen Statuten und Durchführungsbestimmungen, auch unter 
Bezugnahme auf das Verfassungsgesetz Nr. 3 von 2001, anwendbar sind.  

H 

Art. 21 Entrata in vigore 

Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.  
(Absatz 297 sieht vor, dass die Bestimmung laut Absatz 296 (Steuergutschrift für 
Dritttransportunternehmen) ab dem Tag der Veröffentlichung dieses Gesetzes im 
Amtsblatt wirksam ist). 

H 

 
*Es handelt sich um Staatszuweisungen in Kompetenzbereichen des Landes, welche aufgrund der Aufhebung von Artikel 5 des 
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, nicht mehr zustehen. 


